
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Brandner, Martin Hess und 
der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/95 –

Erfassung antiziganistischer Straftaten in dem Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 
zum 30. September 2021

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit der Kleinen Anfrage „Erfassung antiziganistischer Straftaten“ auf Bundes-
tagsdrucksache 19/24106 wurde unter anderem auch erfragt, wie viele antizi-
ganistische Straftaten in dem Zeitraum vom 1. August 2019 bis zum 30. Sep-
tember 2020 begangen wurden. Mit dieser Kleinen Anfrage sollen die bereits 
vorliegenden Informationen um die Daten für das Jahr 2020 ergänzt werden.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Fallzahlen der Politisch motivierten Kriminalität (PMK) des laufenden Jah-
res, die der folgenden Antwort teilweise zugrunde liegen, haben vorläufigen 
Charakter und können aufgrund von Nachtrags- und Änderungsmeldungen teil-
weise erheblichen Veränderungen unterworfen sein.

1. Wie viele antiziganistische Straftaten wurden nach Kenntnis der Bundes-
regierung in dem Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. September 
2021 begangen (bitte nach Jahresscheiben und Straftatbestand sowie der 
Verteilung auf die Bundesländer aufschlüsseln)?

Die Fallzahlen des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen Politisch mo-
tivierter Kriminalität (KPMD-PMK) im Unterthemenfeld (UTF) „Antiziganis-
tisch“ werden für die Zeiträume 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2020 (Stich-
tag: jeweils 31. Januar des Folgejahres) sowie 1. Januar 2021 bis 30. September 
2021 (Abfragedatum 23. November 2021) in den als Anlage beigefügten Tabel-
len (aufgeschlüsselt nach Ländern, Deliktsgruppen und Jahren) dargestellt.
Da antiziganistische Straftaten erst seit dem 1. Januar 2017 trennscharf im Rah-
men des KPMD-PMK erfasst werden, ist eine Auskunft für die Jahre 2015 und 
2016 nicht möglich.
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2. Wie viele Tatverdächtige konnten nach Kenntnis der Bundesregierung bei 
den in Frage 1 erfragten Straftaten bisher ermittelt werden (bitte nach Jah-
resscheiben aufschlüsseln)?

Die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen verteilt sich nach Kenntnis der 
Bundesregierung wie folgt:

2017: 18 Tatverdächtige
2018: 36 Tatverdächtige
2019: 54 Tatverdächtige
2020: 94 Tatverdächtige
2021: 55 Tatverdächtige

3. Bei wie vielen von den in Frage 2 erfragten Tatverdächtigen handelt es 
sich nach Kenntnis der Bundesregierung um nichtdeutsche Tatverdächtige 
(bitte nach Monatsscheiben aufschlüsseln)?

Im Jahr 2017 wurde ein nichtdeutscher Tatverdächtiger im Monat März ermit-
telt.
Im Jahr 2018 wurden vier nichtdeutsche Tatverdächtige ermittelt, zwei im Mo-
nat März, einer im Monat Juli und einer im Monat Oktober.
Im Jahr 2019 wurden zwei nichtdeutsche Tatverdächtige ermittelt, einer im 
Monat April und einer im Monat im Oktober.
Im Jahr 2020 wurden 14 nichtdeutsche Tatverdächtige ermittelt. Diese verteilen 
sich wie folgt auf die Monate:

Februar: 2
März: 1
Juni: 2
Juli: 1
August: 3
Oktober: 2
November: 2
Dezember: 1

Im Jahr 2021 wurden bislang sechs nichtdeutsche Tatverdächtige ermittelt, da-
von jeweils einer in den Monaten Januar, April, Mai und August sowie zwei im 
Juli.

Drucksache 20/162 – 2 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 3 – Drucksache 20/162



Drucksache 20/162 – 4 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 5 – Drucksache 20/162



Drucksache 20/162 – 6 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 7 – Drucksache 20/162



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333


